Staatliches Schulamt fir den Landkreis Grol3-

Gerau und den Main-Taunus-Kreis,
Servicestelle Internationale Begegnungen

Eingang

Aktenzeichen:

Ausgaben zur Forderung von Austauschprogrammen far Schiler und Schilerinnen

beruflicher Schulen
Fett umrandete Felder sind vom Antragsteller nicht auszufillen

Angaben zum Tréger:

Berufliche Schule

StralRe, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon/Telefax:

E-Mail-Adresse:

Internet-Adresse:

Ansprechpartner (incl. Tel.-Nr.):

IBAN-Code des Drittmittelkontos

der Schule

Kostenaufstellung:

2.2.

Antrag fiir das Haushaltsjahr

2.3.

7 .

1.

Gesamtfinanzierun

Konzeptentwicklung
Der Hochstzuschuss betr agt EUR 1000, - (einmalig) .

Bitte Erlauter ung auf getr enntemBlatt vor nehmen!

Globalfdrderung

Beantragter Zuschuss
AngabeninEUR

Bewilligter Zuschuss
Angabenin EUR

Reisedatum/ Anzahl der Schiiler- |Beantragter Zuschuss Bewilligter Zuschuss
Zielland/ Ort innenund Schiler AngabeninEUR* Angabenin EUR
Gesamt:

*Die Hohe des Globalszuschusses pr o Gr uppe entnehmen Sie bitte der beigef tigten

Tabelle. Es kdnnen mehr er e Gr uppen je Haushaltsjahr bewilligt wer den.

Forderung beruflicher Projekte
Der Hochstzuschuss betr agt EUR 1000,-je
Haushaltsjahr. Bitte Erlauter ung auf getrenntem
Blatt vor nehmen!

Begleitende MaRnahmen

Der Hochstzuschuss betr agt EUR 1000, - je
Haushaltsjahr. Bitte Erl&auter ung auf getrenntem
Blatt vor nehmen!

Dokumentation und Offentlichkei
Der Hochstzuschuss betr agt EUR 500,-je
Haushaltsjahr . Bitte Er lauter ung auf getr enntem

Blatt vor nehmen!

inProzent (Antrag)

Beantragter Zuschuss Bewilligter Zuschuss
Beantragter Zuschuss Bewilligter ZUSCNUSS
Beantragter Zuschuss Bewilligter ZUSCNUSS

inEUR (Antrag)

in EUR (Bewilligung)

Beantr agter Zuschuss

(Gesamt)

Eigenanteil

Gesamtkosten der

MaBnahme:



thalheimer
Durchstreichen

thalheimer
Durchstreichen


Erlauterungen:

Die Mittel ,Ausgaben zur Durchfihrung von Austauschprogrammen fiir Schiler und Schilerinnen beruflicher
Schulen” sind dazu gedacht, den Austausch von Jugendlichen und Erwachsenen in beruflicher Erstausbil-
dung oder Fortbildung zu férdern. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Entwicklung eines langfristigen Aus-
tauschkonzeptes der Schule im beruflichen Bereich gelegt. Austauschbeziehungen sollen nach Mdéglichkeit
auf mehrere Jahre angelegt sein und neben dem gegenseitigen Besuch von Schulergruppen auch andere
Kooperationsformen beinhalten (z.B. Briefkontakte, gemeinsame Schilerzeitung, Chatrdume, Internetseiten,
gemeinsame Themen flr Projektwochen u.&.).

Neben dem kulturellen Bereich soll inshesondere auch der Erwerb beruflicher Kenntnisse geftérdert werden.
Schileraustausche beruflicher Schulen sollten daher immer einen Schwerpunkt auf die berufliche Weiterbil-
dung der Schilerinnen und Schiler legen. Geeignet erscheinen z.B. gemeinsame schulische Projekte, Kurz-
bzw. Schnupperpraktika in Betrieben, Betriebsbesichtigungen, Informationsbesuche bei Kammern, Institutio-
nen und Behorden.

Schwerpunktland der Forderung ist Frankreich. Es kdnnen aber, soweit Mittel vorhanden sind, auch Antréage
fur andere europaische und auf3ereuropéische Lander bewilligt werden.

Die Zuschiisse kénnen unabhéngig voneinander beantragt werden. Z.B. kann eine Konzeptentwicklung auch
ohne eigenstandige Beantragung von Austauschen erfolgen. Werden Austausche aus anderen Finanzie-
rungsquellen geférdert, kbénnen z.B. auch nur ,begleitende Mallnahmen® oder Zuschiisse zur ,Dokumentation
und Offentlichkeitsarbeit* beantragt werden.

Mit der Durchfuhrung der MalRnahme ist das Staatliche Schulamt fur den Landkreis GroR-Gerau und den
Main-Taunus-Kreis betraut, das Uber die Férderung in Riucksprache mit dem Hessischen Kultusministerium
fur Kultus, Bildung und Chancen, Referat 11.6, entscheidet.

A. Antragstellung

Die Antragstellung erfolgt Uber das zustandige Schulamt beim Staatlichen Schulamt fur den Landkreis
Grol3-Gerau und den Main-Taunus-Kreis. Das Staatliche Schulamt fur den Landkreis Grof3-Gerau und den
Main-Taunus-Kreis legt hierbei die Termine der Antragstellung fest.

Der Bewerbungsschlusstermin beim Staatlichen Schulamt fir den Landkreis GroR3-Gerau und den Main-
Taunus-Kreis ist der 2. Oktober 2025.

B. Zuschisse
Zu folgenden MalRnahmen kénnen Zuschisse bewilligt werden:

1. Konzeptentwicklung / Vorbereitung / Einbindung in Schulentwicklung bzw. Schulprogramme
Beantragt werden kdnnen bis zu 1000,- EUR Globalzuschuss fur die Entwicklung eines Konzeptes im Bereich
des internationalen Austauschs, dazu gehdéren z.B. Kosten fir Vorbereitungstreffen mit den Partnern.

Das entwickelte schulische Konzept fir den internationalen Austausch ist zu dokumentieren und mit dem
Verwendungsnachweis vorzulegen. Ein Zuschuss zu einer Konzeptentwicklung kann pro Projekt und Partner
nur einmalig beantragt werden.

2. Globalzuschuss zu Gruppenfahrten / Austauschen

Es kdénnen pro Haushaltsjahr mehrere Austausche (Gruppenfahrten) beantragt werden.

Die Forderung kann ganz oder teilweise als Zuschuss an die jeweiligen Jugendlichen ausgezahlt werden,
wenn diese Ihre Kosten (Reisekosten, Ubernachtungs- und Verpflegungskosten) tibernehmen. Bei der
Vergabe der Mittel kbnnen soziale Gesichtspunkte beriicksichtigt werden. Jeder Beglnstigte muss die An-
nahme des Zuschusses bestéatigen. Entsprechende Anlagen sind dem Verwendungsnachweis beizufligen.
Alternativ kdnnen die Mittel durch die antragstellende Schule verausgabt werden. In diesem Fall ist eine Ein-
zelbelegfuhrung durch die Schule erforderlich.

Finanziert werden kdnnen Kosten der Vorbereitung (sprachliche, kulturelle Vorbereitung), Fahrtkosten,
Ubernachtungskosten, sonstige Aufenthaltskosten (z.B. Besichtigungen, Eintritte, lokale Fahrtkosten). Soweit
moglich, sollten Gastfamilien fur die Aufnahme der Schilerinnen und Schiler gefunden werden. Ansonsten ist
eine Unterbringung in Jugendherbergen bzw. jugendherbergséahnlichen Unterkiinften anzustreben.

Personenzahl (Schilerinnen / Schiler)

Globalzuschuss bei einem Aufenthalt von mindestens 1 Woche bis hochstens 4 Wochen

bis 5 Schiler/innen 250,- 6 bis10 Schiler/innen 500,- 11 bis 15 Schiiler/innen 750,- 16 bis 20 Schiler/innen 1000,-
21 bis 25 Schuler/innen 1250,- 26 bis 30 Schiler/innen 1500,- mehr als 30 Schiiler/innen 1750,-




Schuleraustausche sollten grundséatzlich auf der Basis von Gegenseitigkeit stattfinden, daher kann der Auf-
enthalt von Partnergruppen aus dem Ausland (auslandische Schilerinnen und Schiler) in Hessen nur im
Sonderfall geférdert werden. Insbesondere kann eine Férderung gewahrt werden, wenn:

a) der Partner im Gegenzug die Finanzierung des Aufenthalts einer deutschen Schilergruppe tbernimmt.
b) die Besuchergruppe aus den MOE-Landern oder den NUS-Staaten kommt.
Es gelten ggf. die 0.a. Satze.

3. Férderung beruflicher Projekte

Ubernommen werden kénnen Kosten (sowohl Arbeitsmittel als auch Verbrauchsmaterialien), die im Zusam-
menhang mit der Umsetzung beruflicher Projekte im Rahmen von internationalen Austauschprojekten anfal-
len. Sachausstattung wird nicht mehr bezuschusst. Beantragt werden kénnen Mittel bis in Héhe von 1000,-
EUR je Haushaltsjahr.

4. Begleitende MalBnahmen

Finanziert werden kdnnen begleitende MaRnahmen, ggf. auch von Freien Tragern, die den Austausch unter-
stitzen: Bezuschussung des Begleitprogramms, sozialpadagogische Begleitung, sprachliche Weiterbildung
fur die deutsche Gruppe/Partnergruppe, sonstige Fort- und WeiterbildungsmaRnahmen fir die Schilerinnen
und Schdler (z.B. Theaterworkshop o0.4.). Beantragt werden kénnen Mittel bis in Hohe von 1000,- EUR je
Haushaltsjahr.

5. Dokumentation und Offentlichkeitsarbeit

Die Austauschmalnahmen sollen mdglichst 6ffentlichkeitswirksam dokumentiert werden. Finanziell gefordert
werden kann z. B. die Erstellung von Broschiiren, Faltblattern, CD-Rom usw. einschlielich Ubersetzungen.
Beantragt werden kénnen Mittel bis in Hohe von 500,- EUR je Haushaltsjahr. Ein Belegexemplar ist an das
Staatliche Schulamt fir den Landkreis Gro3-Gerau und den Main-Taunus-Kreis zu senden.

B. Gesamtfinanzierungsplan / Voraussichtliche Einnahmen

Ein vorlaufiger Gesamtfinanzierungsplan, der die voraussichtlichen Gesamtkosten der Mal3nahme sowie die
Einnahmen (Eigenanteil) aufzeigt, ist durch den Antragsteller vorzulegen.

Ein Eigenfinanzierungsanteil von mindestens 25 % wird angestrebt. Antrdge, die diesem Standard entspre-
chen, werden bevorzugt berticksichtigt.

C. Abrechnung der MaBnahme

Zum Ende des Haushaltsjahres reichen die Schulen einen einfachen Verwendungsnachweis, der einen
Sachbericht sowie Einnahmen und Ausgaben ausweist, beim Staatliche Schulamt fiir den Landkreis Grol3-
Gerau und den Main-Taunus-Kreis ein.

Der Sachbericht ist entsprechend der beantragten Teilférderungen zu gliedern. Dabei ist offenzulegen, ob
die MaRnahmen in der beantragten Form durchgefuhrt wurden. Wurden MaRRnahmen nicht oder nicht in der
beantragten Form durchgefiihrt, kann das Staatliche Schulamt fir den Landkreis Grof3-Gerau und den Main-
Taunus-Kreis die gezahlten Zuschtisse zurtickfordern.

Die Liste der Einnahmen und Ausgaben ist entsprechend der beantragten Zuschisse zu gliedern.

Die Verausgabung der Mittel ist durch Einzelbelege nachzuweisen. Jeder Einzelbeleg ist durch den Dienst-
vorgesetzten (Abteilungsleitung, Schulleitung) als sachlich und rechnerisch richtig zu zeichen.

Die Einzelbelege werden nicht beim Staatlichen Schulamt fir den Landkreis GroR-Gerau und den Main-
Taunus-Kreis eingereicht, sondern verbleiben in der Schule. Die entsprechenden Aufbewahrungsfristen fir
eventuelle Prufungen durch den Hessischen Landesrechnungshof sind einzuhalten.

Im Rahmen des Verwendungsnachweises sind alle Einnahmen fir die bezuschussten Projekte auszuweisen.
Ein Uberschuss darf nicht entstehen, ggf. werden zuviel gezahlte Mittel durch das Staatliche Schulamt GroR-
Gerau zurtickgefordert.

Der Verwendungsnachweis muss durch die Schulleitung unterschrieben sein, wobei die Schulleitung zu be-
statigen hat, dass alle Mittel sachlich und rechnerisch richtig verausgabt wurden.

Das Staatliche Schulamt Gro3-Gerau prift den Verwendungnachweis und fordert ggf. vorhandene Restmittel
aus dem jeweiligen ablaufenden Haushaltsjahr zurlick. Die Fristen fir die jahrliche Abrechnung der Schulen
sowie die Ruckforderung der Haushaltsmittel setzt das Staatliche Schulamt Gro3-Gerau fest.

Erklarung: Ich habe von den Erlauterungen Kenntnis genommen und Bearbeitungsvermerk:

bestétige die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Angaben.
,den

Stempel der Schule/Unterschrift der Schulleiterin / des Schulleiters




	Berufliche Schule: 
	Straße Hausnummer: 
	PLZ Ort: 
	TelefonTelefax: 
	EMailAdresse: 
	InternetAdresse: 
	Ansprechpartner incl TelNr: 
	IBANCode des Landesmittelkontos der Schule: 
	Antrag für das Haushaltsjahr: 
	Beant ragt er Zuschuss Angaben in EUR: 
	in EUR Bewilligung: 
	000 DIV 0: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Datum29_af_date: 


